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Beschluss des 67. Studierendenparlaments
Sonstige Beschlussvorlage (Resolution)

Sehr geehrte Damen und Herren,

Hiermit wird bescheinigt, dass auf der 9. Sitzung des 67. Studierendenparla-
ments am 10.04.2019 folgender Beschluss gefasst wurde1:

Der Antrag „67/42 Matthias Gehnen – Sonstige Beschlussvorlage (Resoluti-
on Mensa)“ wird mit (M/1/8) in der folgenden Fassung angenommen:

„Das Studierendenparlament der RWTH Aachen befürwortet ein breiteres,
ausgewogeneres sowie nachhaltigeres Angebot in den Mensen.
Insbesondere wünschen wir uns eine Vergrößerung der Auswahl an vege-
tarischen und veganen Gerichten, aufgeteilt in unterschiedlichen Preisklas-
sen. So darf ein vegetarisches Wokgericht nicht so viel kosten wie das Wok-
gericht mit Fleisch im Nachbarwok. Darüber hinaus fordern wir mehr Aus-
wahl an Gewürzen zum Selberwürzen, unter anderem die Rückkehr des
Pommessalzes und des Chilipulvers. Zudem fordern wir im Rahmen der
Schließung des C-Caffes, dass das dortige Angebot (inklusive der Geträn-
keauswahl) in den anderen Einrichtungen und insbesondere in der Mensa
Academica in einer vergleichbaren breite aufgenommen wird.
Des Weiteren setzten wir uns für einen bewussteren Umgang mit Rohstof-
fen ein. Deshalb sollte die Verwendung von Einwegbechern vermieden wer-
den. Insbesondere in den Mensen wäre die Verwendung von Gläsern ange-
messen.
Ferner soll die Expresskasse im gängigen Aachener Jargon in Aixpresskas-
se umbenannt werden.“

Der Beschluss wird unmittelbar nach Veröffentlichung gültig. Diese Ausfer-
tigung stellt gegenüber Dritten keine rechtsgeschäftliche Erklärung der Stu-
dierendenschaft gemäß § 75 Abs. 4 UG dar.

1Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die Angabe von Abstimmungsergebnissen in
der Form (Ja/Nein/Enthaltung).
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Mit freundlichen Grüßen

Philipp C. Schulz
Präsident des 67. Studierendenparlaments


